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— Lesefassung — Stand: 15.12.2025

Lesefassung

der Rahmenordnung der Hochschule Koblenz fiir die Prifung im weiterbildenden
Zertifikatsstudium vom 27.04.2023

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes (HochSchG)
vom 23. September 2020 (GVBI. S. 461), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.
Juni 2025 (GVBI. S. 202), hat das Prasidium der Hochschule Koblenz am 29.03.2023 die
Rahmenordnung flr die Prifung im weiterbildenden Zertifikatsstudium (Amtliches Mitteilungsblatt
der Hochschule Koblenz Nr. 04/2023 vom 31.05.2023, S. 111), zuletzt geandert durch
Anderungsordnung vom 01.12.2025 (Amtliches Mitteilungsblatt der Hochschule Koblenz Nr.
08/2025 vom 10.12.2025, S. 332), beschlossen.

Hinweis:

Die Lesefassung ist kein rechtlich verbindliches Dokument, sondern fasst die Rahmenordnung
und die Anderungsordnungen in einem Dokument zusammen. Rechtlich verbindlich sind die
Veréffentlichungen im Amtlichen Mitteilungsblatt:

» Rahmenordnung fir die Prifung im weiterbildenden Zertifikatsstudium vom 27.04.2023

» Anderungsordnung zur Rahmenordnung fiir die Priifung im weiterbildenden Zertifikatsstudium
vom 15.05.2024

» Anderungsordnung zur Rahmenordnung fiir die Prifung im weiterbildenden Zertifikatsstudium
vom 01.12.2025


https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/hochschule/verwaltung/Zentrale_Geschaeftstelle_Pruefungswesen/Zertifikate/Allgemein/ZO_veroeffentlicht.pdf
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Programmspezifische Anlagen



§ 1

Geltungsbereich, Ziel des Studiums, Zweck der Priifung

(1) Diese Ordnung regelt die Durchfiihrung von Prifungen in weiterbildenden Zertifikatsstudium an der
Hochschule Koblenz. Zustandig fiir die ordnungsgemafle Durchflhrung ist der jeweilige
Fachbereich/Studiengang, auf den die meisten Module, nach Anzahl der ECTS, des Zertifikats entfallen.
Das weiterbildende Zertifikatsstudium kann in Kooperation mit externen Kooperationspartnern
durchgeflihrt werden, das Nahere ist in einem Kooperationsvertrag zu regeln.

In Zertifikatsstudiengangen mit berufsstéandischen Verbanden konnen in der programmspezifischen
Anlage besondere Bestimmungen festgelegt werden, die von den Vorgaben dieser Ordnung
abweichen konnen.

(2) Zertifikatskurse und Zertifikatsprogramme sind Weiterbildungsangebote auf Hochschul-
niveau, sogenannte Zertifikatsstudien. Sie haben das Ziel, die Teilnehmenden praxisorientiert und
berufsbegleitend weiter zu qualifizieren sowie das in einer Erstausbildung und im Rahmen beruflicher
Erfahrung erworbene Wissen zu erneuern, zu erweitern und zu vertiefen oder Erwachsene auf neben-
und nachberufliche Tatigkeiten vorzubereiten.

(2a) Die Zertifikatsangebote im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung an der
Hochschule Koblenz sind inhaltlich und strukturell am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR)
ausgerichtet, der die Einordnung und Vergleichbarkeit von Qualifikationen anhand definierter
Lernergebnisse — also erworbener Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen — ermdglicht. Auch
die Zertifikatsangebote werden diesen Niveaustufen nachvollziehbar zugeordnet, um ihre
akademische Anschlussfahigkeit und Anerkennung zu sichern.

(2b) Die Qualitatssicherung der Zertifikats- und Zusatzangebote erfolgt im Rahmen des
hochschulinternen Qualitatssicherungssystems, das systemakkreditiert ist. Dies gewahrleistet,
dass auch Weiterbildungsformate, die nicht mit einem akademischen Grad abschlie3en, fest in
die hochschulweiten Qualitatssicherungszyklen eingebunden sind. Die Grundsatze der
Qualitatssicherung orientieren sich an Empfehlungen des EU-Rats, der HRK, des
Wissenschaftsrats (WR), der DGWF sowie der AQAS. Zudem sind die Zertifikatsangebote so
gestaltet, dass eine Anerkennung oder Anrechnung gemafR § 25 Hochschulgesetz Rheinland-
Pfalz (HochSchG) mdglich ist.

(3) Durch die Prifung soll festgestellt werden, ob die oder der Zertifikatsstudierende dienotwendigen
theoretischen und praktischen Kenntnisse erworben hat und diese zur Erflillung berufspraktischer
Aufgaben einsetzen kann.

(4) Nach erfolgreich absolviertem Zertifikatsstudium und bestandener Priifung verleiht die Hochschule ein
Zertifikat nach § 2.

(4a) Mit der erfolgreichen Absolvierung eines Zertifikatsangebotes wird kein Hochschulgrad gem.
§ 30 HochSchG erworben.

(5) Nahere Regelungen zu demjeweiligen Zertifikatsstudium sind inden programspezifischen Anlagen
festgelegt.

(6) Weitere Zertifikatsstudiengange konnen auf Beschluss des Fachbereichsrates desjenigen
Fachbereichs, in dem die meisten Module nach Anzahl der ECTS des Zertifikates fallen sollen, nach
schriftlicher Zustimmung des Prasidiums der Hochschule Koblenz im Anhang erganzt werden; gleiches gilt
fir Anderungen der fachspezifischen Anlagen. Die zustandige Vizeprasidentin oder der zustandige
Vizeprasident fuhrt eine Liste, in der samtliche genehmigten Zertifikatsstudien mit ihren aktuellen
fachspezifischen Regelungen aufgefihrt sind. Die Liste wird in geeigneter Weise bekannt gemacht.



§2
Abschluss

(1) Das Zertifikatsstudium schlieRt in der Regel je nach Umfang und Festlegung mit bzw. als

1 Certificate of Microcredential 1-4 ECTS
2 Certificate of Microdegree 5-9 ECTS
3. Certificate of Basic Studies (CBS) mind. 10 ECTS
4, Diploma of Basic Studies (DBS) mind. 30 ECTS
5 Certificate of Advanced Studies (CAS) mind. 10 ECTS
6 Diploma of Advanced Studies (DAS) mind. 30 ECTS
7 Master of Advanced Studies (MAS) mind. 60 ECTS

ab.

(2) Zertifikatsstudien kénnen auch aus variabel abschlieRbaren Modulen mit variablen
Leistungspunkt (ECTS)-Umféangen bestehen. In diesem Fall wird das Abschlusszertifikat
gemal der erzielten Leistungspunkte auf Grundlage der erfolgreich abgeschlossenen
Module erstellt.

(3) Das Zertifikat weist die vermittelten Kompetenzen, die erbrachten Prifungsleistungen sowie
ggf. die Benotung der Prifungsleistung, die erworbenen Credit Points (CP)/ECTS, das EQR-/DQR-
Niveau und den Umfang des Selbststudiums aus:

1. Certificate of Microcredential und Micordegree sind Einzelzertifikate. Sie umfassen
Lernergebnisse auf der DQR-Stufe 6 und / oder 7, die im Rahmen einer kleineren Lernerfahrung
(z. B. einem kurzen Kurs, einer Schulung oder einer Selbstlerneinheit) erzielt werden. Sie sind ein
flexibles, zielgerichtetes Instrument, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Erwerb der
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen unterstitzt, die sie fur ihre personliche und berufliche
Entwicklung bendtigen. Microcredentials haben einen Workload von 1 bis 4 ECTS, ein Microdegree
umfasst einen Workload von 5 bis 9 ECTS.

2. Certificate of Basic Studies (CBS) und Diploma of Basic Studies (DBS) sind Zertifikatsangebote
auf Niveaustufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR), bzw. Zertifikatsangebote auf
Bachelor-Niveau.

Ein CBS umfasst einen Workload von mindestens 10 ECTS, bzw. einen Workload von mindestens
250-300 Stunden (inkl. Selbststudium).

Ein DBS umfasst einen Workload von mindestens 30 ECTS, bzw. einen Workload von mindestens
750-900 Stunden (inkl. Selbststudium).

3. Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) und Master of
Advanced Studies (MAS) sind Zertifikatsangebote auf Niveaustufe 7 des Deutschen
Qualifikationsrahmens (DQR), bzw. Zertifikatsangebote auf Master-Niveau.

Ein CAS umfasst einen Workload von mindestens 10 ECTS, bzw. einen Workload von mindestens
250-300 Stunden (inkl. Selbststudium).

Ein DAS umfasst einen Workload von mindestens 30 ECTS, bzw. einen Workload von mindestens
750-900 Stunden (inkl. Selbststudium).

Ein MAS umfasst einen Workload von mindestens 60 ECTS, bzw. einen Workload von mindestens
1.500-1.800 Stunden (inkl. Selbststudium).

§3

Zugangsvoraussetzungen

(1) Zum Zertifikatsstudium wird zugelassen, wer die - in der jeweils guiltigen Fassung — Ordnung
fur die Zulassung und Einschreibung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern an der
Hochschule Koblenz (Einschreibeordnung) erforderlichen Voraussetzungen fir die Aufnahme
eines weiterbildenden Zertifikatsstudiums sowie ggf. die in den programmspezifischen Anlagen
aufgestellten weiteren zertifikatsbezogenen Voraussetzungen erflillt.

Die Zulassung erfolgt nach der Einschreibeordnung durch den Studierendenservice der
Hochschule Koblenz oder bei Fernstudiengangen durch das Zentrum fur Fernstudien im
Hochschulverbund (zfh).



(2) Wer zum Zertifikatsstudium zugelassen ist, erhalt den Status ,Zertifikatsstudierende/r".

§4

Studiendauer, Studienaufbau und Umfang des Lehrangebotes

(1) Dauer und Umfang des CZertifikatsstudiums sind in den jeweiligen
programmspezifischen Anlagen geregelt.

(2) Die Inhalte des Zertifikatsstudiums werden im Rahmen von Modulen vermittelt. Jedes
Modul ist mit Leistungspunkten (= LP) versehen, die dem ungefahren Zeitaufwand
entsprechen, der in der Regel durch die Zertifikatsstudierenden flir den Besuch der
Lehrveranstaltungen sowie die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes und ggf. die
Prufungsvorbereitung und das Ablegen der Modulprifung erforderlich ist. Dabei umfasst ein
Creditpoint in der Regel 25-30 Zeitstunden. Der konkrete Umfang wird in der
programmspezifischen Anlage ausgeflihrt. Entsprechendes gilt fir die Abschlussprifung
gemal § 13.

(3) Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt nach aktiver Teilnahme an den Modulen oder,
sofern es die Eigenart des jeweiligen Moduls erfordert bzw. sofern vorgesehen, nach dem
Bestehen der Modulprifungen bzw. nach erfolgreichem Ablegen der Abschlussprufung. Die
Malstabe fir die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS). Die Voraussetzungen fir die Teilnahme und
den Abschluss werden in der jeweiligen programmspezifischen Anlage festgeschrieben. Die
programmspezifische Anlage kann eine regelmafige Teilnahme an den Modulen vorsehen,
sofern diese zwingend erforderlich ist, um das Lernziel des Moduls zu erreichen.

Uber die Teilnahme an einzelnen Modulen kénnen Teilnahmebescheinigungen ausgestellt
werden.

§5

Priifungsausschuss

(1) Fur die Organisation der Prifungen und die durch diese Ordnung festgelegten Aufgaben
ist der Prifungsausschuss des Fachbereiches bzw. des Studienganges zustandig, in den
die meisten Module, nach Anzahl der ECTS, des Zertifikats fallen.

(2) Bei Aufgaben und Entscheidungen, die ein Zertifikatsstudium mit Kooperationspartnern
betreffen, kann der Prifungsausschuss durch entsprechenden Beschluss die beratenden
Teilnahmen eines bzw. von Vertreterinnen oder Vertretern des Kooperationspartners in den
betreffenden Sitzungen zulassen.

(3) Im Ubrigen gelten fur die Zertifikatsstudiengdnge die gemaR Priifungsordnung des
Studiengangs bzw. Fachbereiches flir diesen allgemein geltenden Zustandigkeits- und
Verfahrensregelungen.

§6
Priifende, Beisitzende und Betreuende
(1) Das vorsitzende Mitglied des zustandigen Prifungsausschusses ist fur die Bestellung
von Prifenden und Beisitzenden zustandig, sofern der Prifungsausschuss nichts anderes
beschlief3t.

Wenn das vorsitzende Mitglied des Prifungsausschusses keine Prifenden bestellt, gelten
fir Modulprifungen diejenigen als Prifende bestellt, die im jeweiligen Modul eine der
Lehrveranstaltungen selbststandig im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 1 oder § 57 Abs. 1 Satz
4 HochSchG durchgefihrt haben.



Fur den Fall, dass die programmspezifische Anlage eine wissenschaftliche Abschluss-
prufung vorsieht, ist das vorsitzende Mitglied des zustandigen Prifungsausschusses flr die
Bestellung der Betreuenden und Zweitgutachtenden der Abschlussprifung zustandig,
sofern der zustandige Prifungsausschuss nichts anderes beschliel3t.

Die Studierenden kdonnen die Betreuende oder den Betreuenden der Abschlussprifung
vorschlagen. Die Studierenden koénnen ebenfalls die Zweitgutachtende oder den
Zweitgutachtenden vorschlagen. Die Vorschlage begrinden jeweils keinen
Rechtsanspruch.

(2) Die Fachprifenden bestellen die Beisitzenden. Zu Prifenden, Beisitzenden und
Betreuenden koénnen nur Personen, die selbst mindestens die durch die Prifung
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen, bestellt werden.

(3) Die Beisitzenden flhren die Niederschrift bei mindlichen und praktischen Priafungen.
Besitzende sind berechtigt, Zertifikatsstudierende bei Stérungen wahrend einer Prifung von
der Fortsetzung der Prifung auszuschliel3en.

(4) Prifende, Beisitzende und Betreuende werden durch den Prifungsausschuss zur
Verschwiegenheit verpflichtet, sofern sie nicht im Offentlichen Dienst stehen.

§7

Prifungs- und Studienleistungen

(1) Module schlieen in der Regel mit einer Modulprifung ab. Die Prifungen finden
studienbegleitend statt. Module, die sich mit Themen befassen, die nicht ausschlief3lich zum
Kernbereich des Studiums gehoéren, aber fir eine fundierte akademische Ausbildung
unabdingbar sind, kbnnen mit einer Studienleistung abschlieen. Hierfur werden die in der
Anlage ausgewiesenen Credit-Points dieser Module gewahrt, wenn die Studienleistung
bestanden wurde.

(2) Prufungsleistungen sind:
1.  mundliche Prifungen gern. §9,

2. schriftiche Prufungen, einschliellich multimedial gestitzter Prifungen
gern. § 10,

Projektarbeiten gern. § 11,
Studienarbeiten gern. § 12,
die Abschlussprufung gern. § 13,

o o k& w

Portfolioprifungen gern. §12a

Es koénnen weitere zertifikatsstudienbezogene Prifungsformen in den program-
spezifischen Anlagen festgelegt werden.

(3) Studienleistungen werden in Form von Klausuren, Hausarbeiten, Referaten,
praktischen Ubungsleistungen, Projektarbeiten, Laborversuchen, Kolloquien oder auch als
Kombination der genannten Ma®dglichkeiten erbracht. Studienleistungen werden mit
,bestanden" oder ,nicht bestanden" bewertet. Inre Bewertungen gehen nicht in das Zertifikat
ein.

(4) Studien- und Prufungsleistungen kénnen nur erbracht und bescheinigt werden, wenn
die oder der Zertifikatsstudierende an der Hochschule Koblenz in dem jeweiligen
weiterbildenden Zertifikatsstudiengang eingeschrieben ist.



(5) Der Prufungsausschuss legt die Termine der Prifungs- und Studienleistungen fest und
bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt die Meldung zu den Leistungen mit den erforderlichen
Unterlagen spatestens vorliegen muss. Er bestimmt ebenfalls, bis zu welchem Zeitpunkt
die Studierenden ihre Anmeldungen zuricknehmen kdénnen.

Nach diesem Zeitpunkt ist die Anmeldung verbindlich und aktenkundig zu machen. Die
erstmalige Anmeldung zu einer Prifungsleistung gilt auch als Anmeldung flr etwaige
Wiederholungen dieser Prifungsleistung nach § 18 Abs. 3.

(6) Der Prufungsausschuss sorgt dafur, dass den Zertifikatsstudierenden die Namen der
Prifenden, die An- und Abmeldefristen zu den Prifungs- und Studienleistungen sowie der
Prifungszeitraum zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben werden.

(7) AulRerdem legt der Prifungsausschuss den Termin des Kolloquiums zur Abschluss-
prufung fest. Die Zertifikatsstudierenden sollen Uber den Termin unverziglich informiert
werden.

(8) Art und Dauer der jeweiligen Modulprifungen werden in den programmspezifischen
Anlagen (dort Prifungsplane) festgelegt.

§8

Studienzeiten und Fristen

(1) Versichern die Zertifikatsstudierenden schriftlich, dass sie wegen langer andauernder
oder standiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage sind, Prifungs-
oder Studienleistungen teilweise oder ganz in der vorgesehenen Form und/oder Frist
abzulegen, so hat der Prifungsausschuss zu gestatten, die Leistungen innerhalb einer
verlangerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Leistungen in anderer Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines arztlichen Attestes oder eines psychologischen Gutachtens
einer oder eines gemal PsychThG anerkannten Psychotherapeutin oder Psycho-
therapeuten verlangt werden. Arztliche Atteste missen inhaltlich konkret sein und
zweifelsfrei erkennen lassen, welche Behinderung vorliegt und worauf die Unfahigkeit zur
Erbringung von Prifungs- und Studienleistungen in der vorgesehenen Form, und/oder Frist
beruht. In Zweifelsfallen kann ein amtsarztliches Attest gefordert werden.

(2) Bei der Berechnung der Studienzeiten, die fir die Einhaltung einer fir die Meldung zu
einer Prifung oder ihrer Wiederholung vorgeschriebenen Frist mafligeblich sind, werden
Verlangerungen und Unterbrechungen nicht berticksichtigt, soweit diese bedingt waren

1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsgemalf vorgesehenen Gremien
einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks,

2. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von den Zertifikatsstudierenden
nicht zu vertretende Grunde oder

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fallen ist
mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der
Fristen der Elternzeit nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu
ermadglichen,

4. durch die Betreuung einer oder eines pflegebedurftigen Angehdrigen,
5. nicht einschlagig

6. durch betriebliche Belange i.R. eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden
oder dualen Studiums. Der Prifungsausschuss entscheidet abschlielend tGber
die durch den Betrieb schriftlich dargelegte Notwendigkeit zur Fristverlangerung.



(3) Uber Nachteilsausgleichsantrage im Sinne von Absatz 1 ist die oder der Beauftragte fir
die Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung rechtzeitig
und umfassend zu informieren. Sie oder er kann dazu Stellungnahmen abgegeben. Sie oder
er kann an allen Prifungsausschusssitzungen, in denen Uber Nachteilsausgleichsantrage
im Sinne von Absatz 1 beraten und/oder entschieden wird, beratend teilnehmen und
Antrage stellen. Ihre oder seine Stellungnahmen sind den Unterlagen bzw. Protokollen des
Prifungsausschusses beizufliigen.

§9

Miindliche Prifungsleistungen

(1) In mandlichen Prifungen sollen die Zertifikatsstudierenden nachweisen, dass sie die
Zusammenhange des Prifungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese
Zusammenhange einzuordnen vermdégen. Durch muindliche Prifungen soll ferner
festgestellt werden, ob die Zertifikatsstudierenden Uber ein breites Grundlagenwissen
verfugen.

(2) Als mundliche Prifungen im Sinne der Prifungsordnung gelten Prifungsgesprache,
mundlich vorgetragene Prasentationen, Kolloquien, Vortrage und vergleichbare Formen.

(3) Miundliche Prifungen werden von mehreren Prifenden oder von einer bzw. einem
Prifenden in Gegenwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden abgenommen.
Muindliche Prifungen sind Einzelprifungen oder Gruppenprifungen. An Gruppenprifungen
durfen nicht mehr als 3 Zertifikatsstudierende teilnehmen.

(4) Die Dauer von mundlichen Prifungen ist in der programmspezifischen Anlage geregelt.

(5) Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der mindlichen Prifung sind in einem
Protokoll (ggf. fUr die einzelnen Zertifikatsstudierenden) festzuhalten. Die Prifenden héren
vor der Festsetzung der Note die Beisitzenden. Das Ergebnis ist den Zertifikatsstudierenden
im Anschluss an die mindliche Prifung bekannt zu geben.

(6) Zertifikatsstudierende, die sich zu einem spéateren Prifungstermin der gleichen Prufung
unterziehen wollen, sollen nach Maligabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhoérerin oder
zugelassen werden, es sei denn, die zu Prifenden haben bei der Meldung zur Prifung
widersprochen.

(7) Auf Antrag Zertifikatsstudierender kann die zentrale Gleichstellungsbeauftragte oder die
des Fachbereichs bei mindlichen Prifungen teilnehmen.

(8) Auf Antrag schwerbehinderter Zertifikatsstudierender kann die oder der Beauftragte fir
die Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung bei mindlichen
Prifungen teilnehmen.

§9a
Mundliche Prifungen als Videokonferenz

(1) Mit Zustimmung der oder des Studierenden, die in schriftlicher oder elektronischer Form
vorliegen muss, kdnnen mundliche Prifungen als Videokonferenz durchgefuhrt werden. Fur
mundliche Prifungen in Form von Videokonferenzen gelten folgende Regelungen:

1. Die Prifung wird unter Verwendung einer von der Hochschule Koblenz bereitgestellten
oder empfohlenen Videokonferenzsoftware durchgefihrt. Zu Beginn der Prifung muss die
oder der Prufling sich mit amtlichem Lichtbildausweis identifizieren und erklaren, dass sich
keine weiteren Personen im Raume befinden und keine unerlaubten Hilfsmittel zur
Verfligung stehen.



Zu Beginn wie auch wahrend der Prifung kann von ihr oder ihm verlangt werden, die
Kamera in alle Richtungen zu schwenken.

2. Die Prufung wird auf die Ubliche Weise protokolliert; es findet keine Aufzeichnung statt.
Stérungen bei der Bild- und Tonubertragung sind im Protokoll zu dokumentieren.

3. Die Beratung der Note geschieht ohne den Prifling, ihre Bekanntgabe erfolgt als Teil der
Videokonferenz.

4. Die Anwesenheit von Zuhdrerinnen und Zuhorern ist ausgeschlossen, dies gilt nicht fur
Personen, fur die Teilnahmerechte gemaR§ 9 Abs. 7 u. 8 bestehen.

(2) Fur den Fall einer technischen Stérung bei einer Prifung gemall Absatz 1 muss
gewahrleistet werden, dass dem Prfling keine Nachteile entstehen; ausgenommen davon
sind Tauschungsversuche. Die Pruferinnen oder die Prufer entscheiden, ob die Prifung
fortgesetzt oder abgebrochen wird. Im Falle einer Fortsetzung kann die Dauer der Prifung
entsprechend verlangert werden. Im Falle eines Abbruches ist die Prifungsleistung
vollstandig zu wiederholen; sie gilt als nicht unternommen. Der Kandidatin oder dem
Kandidaten ist vor einer Entscheidung Uber Abbruch oder Fortsetzung Gelegenheit zur
AuRerung zu geben. Sofern die Bild- und Tonlibertragung nicht wiederhergestellt werden
kann, ist die Kandidatin oder der Kandidat unverzuglich per E-Mail Uber den Abbruch der
Prifung zu informieren. Ein neuer Termin ist von Amts wegen zu vereinbaren.

(3) Die Aufzeichnung der Videokonferenz ist aus Grinden des Datenschutzes und des
Urheberrechts nicht zulassig; darauf sind alle Beteiligten vom Prifungsausschuss
hinzuweisen. Die Kandidatin oder der Kandidat hat vor der Prifung zu erklaren, dartiber
aufgeklart worden zu sein.

(4) Die Teilnahme an einer miundlichen Prifung als Videokonferenz erfolgt auf freiwilliger
Basis. Ein Prufungsricktritt ist grundsatzlich bis zum Antritt der Prifung moglich. Die
Freiwilligkeit der Teilnahme ist grundsatzlich auch dadurch sicherzustellen, dass eine
termingleiche Prasenzprifung als Alternative angeboten wird. Termingleich sind Prifungen,
die innerhalb desselben Prifungszeitraums unter strenger Beachtung des Grundsatzes der
Chancengleichheit stattfinden. Kann eine Prasenzprifung nicht durchgefliihrt werden oder
melden sich zu viele Studierende fir die Alternative der Prasenzprifung an, kénnen die
Kandidatinnen und Kandidaten auf den voraussichtlich  nachstmdglichen
Prasenzprufungstermin verwiesen werden. Prifungsrechtliche Nachteile dirfen dadurch
nicht entstehen.

§10
Schriftliche Priifungsleistungen

(1) In schriftlichen Prifungen (Klausuren, Assignments, Lernportfolios und Hausarbeiten)
sollen die Zertifikatsstudierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit Probleme
erkennen und mit fachspezifischen Methoden Losungen entwickeln kdnnen. InKlausuren ist
ein Aufsichtsprotokoll zu fihren.

(2) Die Dauer von Klausuren ist in der programmspezifischen Anlage geregelt. Im Falle der
letzten Wiederholungsmaglichkeit ist diese von zwei Priufenden zu bewerten.

(3) Hausarbeiten sind Einzelarbeiten oder Gruppenarbeiten. Bei Gruppenarbeiten muss der
als Prifungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Zertifikatsstudierenden deutlich
unterscheidbar und bewertbar sein. Hausarbeiten kdnnen durch eine mundliche
Prifungsleistung erganzt werden, bei der auch die Eigenstandigkeit der Leistung der oder
des Zertifikatsstudierenden Uberprift wird. Diese erganzende muindliche Prifung wird
durchgefiihrt von der oder dem Prifenden, der die Hausarbeit im Rahmen der
Lehrveranstaltung oder eines Projekts betreut hat. Die Gewichtung der Note zu beiden
Prifungsteilen wird von dem oder der Priufenden zu Beginn der jeweiligen
Lehrveranstaltung festgesetzt und bekanntgegeben.



(4) Schriftliche Prafungen sind in der Regel innerhalb von sechs Wochen zu bewerten.

(4a) Assignments sind schriftliche Modulprifungen in Form lehrveranstaltungsbegleitender,
schriftlicher Ausarbeitungen zu Fallen, Aufgaben oder Fragestellungen. Insgesamt sollen
nicht mehr als vier Assignments die Modulprifung bilden. Die Bearbeitungszeit fir ein
Assignment wird vom Prifenden festgelegt.

(4b) Lernportfolios sind schriftiche Modulprifungen in Form von Einzelarbeiten. Sie
beinhalten das selbststandige Verfassen, Auswahlen und Zusammenstellen einer
begrenzten Zahl von schriftichen Dokumenten aus bzw. Uber ein Studienmodul.

Ein Lernportfolio besteht aus mindestens einer Einleitung, einer strukturierten Sammlung
von Dokumenten und einer Reflexion. Die Dokumente koénnen u.a. aus Grafiken,
Mindmaps, Zusammenfassungen und eigenen Dokumenten im Rahmen der
Auseinandersetzung mit den Modulinhalten bestehen.

(5) Multiple-Choice-Prufungen sind nach der jeweils gultigen Ordnung zur Durchflihrung
von Prifungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren der Hochschule Koblenz zulassig.

(5a) Multimedial gestitzte Priufungsaufgaben werden von zwei Prifenden erarbeitet. Vor
der Durchfihrung multimedial gestiutzter Prifungsleistungen haben die Prifenden
sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie
unverwechselbar und dauerhaft den Priflingen zugeordnet werden kdnnen. Die Prifung ist
in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollfuhrerin oder -fihrer)
durchzufiihren. Uber den Prifungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die
mindestens die Namen der Protokollfihrerin oder des Protokollfihrers sowie der zu
prufenden Personen, Beginn und Ende der Prifung sowie eventuelle besondere
Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Priflingen ist gemall den Bestimmungen des § 23
Mdglichkeit der Einsichtnahme in die multimedial gestutzte Prufung sowie das von ihnen
erzielte Ergebnis zu gewahren. Die Aufgabenstellung einschlieRlich einer Musterlésung,
das Bewertungsschema, die einzelnen Prifungsergebnisse sowie die Niederschrift sind
gemal den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren. Ansonsten gelten fir multimedial
gestutzte Prifungen die Regelungen flr schriftliche Prifungen entsprechend. Multimedial
gestutzte Prufungen gelten als schriftliche Prifungen.

(6) Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Studien- und Prifungsleistungen erfolgt Gber das
elektronische Prifungsverwaltungssystem. Die Zertifikatsstudierenden sind zur Nutzung
des Priufungsverwaltungssystems verpflichtet. Die Bewertung gilt spatestens am dritten Tag
nach Einstellung der Bewertung in das elektronische Prifungsverwaltungssystem als
bekannt gegeben, sofern die oder der Zertifikatsstudierende das Ergebnis nicht zuvor
abgerufen hat.

§ 11
Projektarbeit

(1) Durch Projektarbeiten wird die Fahigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur
Entwicklung, Umsetzung und Prasentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei sollen
die Zertifikatsstudierenden zeigen, dass sie an einer gréRReren Aufgabe Ziele definieren
sowie interdisziplinare Losungsansatze und Konzepte erarbeiten kdnnen.

(2) Die Bearbeitungszeit wird in der programmspezifischen Anlage geregelt. § 10 Abs. 3
und 4 gelten entsprechend.



§12
Studienarbeit

(1) Durch Studienarbeiten sollen die Zertifikatsstudierenden in das selbststandige Arbeiten
nach wissenschaftlichen Methoden eingefuhrt werden.

(2) Das Thema der Studienarbeit kann von jedem nach § 6 Abs. 2 Prifungsberechtigten,
der Uberwiegend in dem von der oder dem Zertifikatsstudierenden gewahlten
weiterbildenden Zertifikatsstudiengang tatig ist, gestellt werden.

(3) Die Zertifikatsstudierenden kénnen flr das Thema der Studienarbeit und fur die oder
den Betreuenden Vorschlage machen. Diese Vorschlage begrinden keinen
Rechtsanspruch.

(4) Das Thema der Studienarbeit wird rechtzeitig vor Beginn der Lehrveranstaltungen eines
Semesters ausgegeben. Die Bearbeitungszeit beginnt mit dem Tag der Ausgabe des
Themas und endet am letzten Tag dieses Semesters. Die Ausgabe des Themas ist
aktenkundig zu machen.

(5) Nur in Ausnahmefallen kann die Studienarbeit an einer Einrichtung auf3erhalb der
Hochschule durchgefihrt werden. Durchfiihrung und Betreuung missen in diesem Fall
gesichert sein. Uber diese Ausnahmen entscheidet das vorsitzende Mitglied des
Prifungsausschusses.

(6) Die Studienarbeit ist nach der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung von zwei Personen,
die nach § 6 Abs. 2 als Prufende zugelassen sind, zu bewerten. Eine der beiden soll die
Arbeit betreut haben.

(7) Die Zulassung zu einer Studienarbeit ist in der programmspezifischen Anlage geregelt.
Uber Ausnahmen entscheidet der Priifungsausschuss.

§ 12a
Portfoliopriifung

(1) Die Portfolioprifung bildet eine einheitliche Prifungsform, in der Studierende bestimmte
Leistungen im Rahmen von Lehrveranstaltungen eines Moduls kontinuierlich und auf
verschiedene Art und Weise erbringen konnen. Eine Portfolioprifung besteht aus mehreren
Leistungen (Portfolioelemente). Weil die Portfolioprifung insgesamt eine einheitliche
Priafung ist, missen die einzelnen Prufungselemente gegeneinander kompensierbar sein.
Es darf deshalb kein einzelnes Prifungselement geben, das bestanden sein muss.

(2) Ein Portfolio soll die selbst gesteuerten und eigenverantwortlichen Lernprozesse der
Zertifikatsstudierenden zur Erreichung der Kompetenzziele eines Moduls widerspiegeln und
abprifen.

(3) Art, Umfang und Gewichtung der einzelnen Prifungselemente missen zu Beginn des
Moduls bekannt gegeben werden. Als Portfolioelemente kommen insbesondere folgende
Elemente in Betracht:

schriftliche Prufung

- mundliche Prifung

- das Referat

- die protokollierte praktische Leistung (z.B. Laborversuche)

- die Prasentation.



Daneben kénnen im Einzelfall noch andere zur Uberprifung der jeweiligen Kompetenzziele
geeignete Leistungsformen als Portfolioelement nach vorheriger Bestimmung und
Bekanntgabe durch die Modulverantwortliche oder den Modulverantwortlichen verwendet
werden. Klausuren sollen in der Regel nicht als Portfolioelement verwendet werden.
Maximal eine Klausur ist als Portfolioelement zulassig.

(4) Bei Modulprifungen in Form von Portfoliopriifungen ergibt sich die Modulnote aus
einem Punktesystem, das fur die einzelnen Prufungselemente Punktzahlen nach dem Grad
der Erflllung festlegt und die Gesamtpunktzahl in eine Note umrechnet.

Die Zertifikatsstudierenden haben das uneingeschrankte Auswahlrecht, welche der
erbrachten Portfolioelemente zur Notenbildung herangezogen werden sollen. Die
Einzelheiten zur Portfolioprifung sowie des Punktesystems werden durch den
Modulverantwortlichen festgelegt. § 15 ist entsprechend anzuwenden.

(5) Im Fall des Nichtbestehens einer Portfolioprifung muss die gesamte Portfolioprifung
wiederholt werden, eine Anrechnung bereits erbrachter Portfolioelemente erfolgt nicht.

(6) Ein Rucktritt oder die Entschuldigung des Versaumens entsprechend § 16 Abs. 1 und 2
kann nur fur die gesamte Portfolioprifung, nicht aber flr einzelne Portfolioelemente
erfolgen. Zur Geltendmachung triftiger Grinde fur den Rucktritt bzw. das Versdumen der
Portfolioprifung entsprechend § 16 Abs. 1 und 2 ist die ordnungsgemalie Geltendmachung
triftiger Grinde fur den RuUcktritUdas Versdumen eines einzigen Portfolioelementes
ausreichend.

§13
Abschlussprifung

(1) Fur die Anmeldung zu einer nach der jeweiligen programmspezifischen Anlage
vorgesehenen Abschlussprifung bedarf es eines schriftichen Antrags, dem folgende
Unterlagen beizufligen sind:

1. Bescheinigungen gemanR§ 4 udber die Teilnahme an den erforderlichen Modulen
als Voraussetzung fir die Zulassung zur Abschlussprifung,

2. sofern eine wissenschaftliche Arbeit anzufertigen ist, das Thema der
wissenschaftlichen Arbeit und ggf. die Einverstandniserklarung eines Betreuenden,

3. ggf. den Nachweis von der in der programmspezifischen Anlage geforderten
Zusatzqualifikationen bzw. beruflicher Praxis.

Weiteres regelt die programmspezifische Anlage.

(2) Uber die Zulassung zur Abschlusspriifung entscheidet der Priifungsausschuss auf der
Grundlage des Absatzes 1. Wird der oder die Zertifikatsstudierende nicht zur
Abschlussprifung zugelassen, istihr oderihm diese Entscheidung unter Angabe der Griinde
schriftlich mitzuteilen. Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizuflgen.

(3)Das Thema der Abschlussprifung kann von jedem der nach§ 6 Abs. 2
Prifungsberechtigten ausgegeben werden. Auf Antrag der Zertifikatsstudierenden sorgt der
Prifungsausschuss dafiir, dass sie ein Thema fur eine Abschlussprifung erhalten. Der
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen (Beginn der Bearbeitungszeit).

(4) Die Bearbeitungszeit wird in der programmspezifischen Anlage geregelt. Sie kann im
Einzelfall durch den Prifungsausschuss aufgrund eines schriftlich begriindeten Antrags
verlangert werden. Die Fristverlangerungen gemaf § 8 Abs. 2 bleiben davon unberihrt.



(5) Thema und Umfang der Abschlussprifung miissen so gestellt sein, dass die
Bearbeitungszeit eingehalten werden kann. Den Zertifikatsstudierenden ist Gelegenheit zu
geben, fir das Thema der Abschlussprifung Vorschlage zu machen. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit zurickgegeben
werden.

(6) Abschlussprufungen kdnnen auch als Gruppenarbeiten zugelassen werden, wenn der
als Prifungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Zertifikatsstudierenden deutlich
unterscheidbar und bewertbar ist.

(7) Die schriftiche Ausarbeitung zur Abschlussprifung muss dem Prifungsausschuss
fristgerecht in der Form zugehen, wie sie in der programmspezifischen Anlage hinterlegt
wurde.

Bei der Abgabe haben die Zertifikatsstudierenden schriftlich zu versichern, dass sie ihre
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit -
selbststandig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt haben.

Die Zertifikatsstudierenden sollen einer Uberpriifung der Arbeit mittels einer Software zur
Plagiat- Erkennung mit dauerhafter Speicherung in einer Vergleichsdatenbank zustimmen.
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Ist die schriftiche Ausarbeitung zur
Abschlussprifung nicht fristgerecht abgeliefert, gilt die Abschlussprifung als nicht
bestanden.

(8) Die Abschlussprufung ist von zwei Personen, die als Prifende zugelassen sind, zu
bewerten. Eine der beiden Personen muss die Arbeit betreut haben. Eine der beiden
prufenden Personen muss Hochschullehrer oder Hochschullehrerin sein. Die Abschluss-
arbeit ist in der Regel innerhalb von 8 Wochen zu bewerten.

(9) Die Abschlussprifung kann eine Prasentation der Arbeitsergebnisse in Form eines
Vortrags enthalten.

§14
Kolloquium

(1) In Abhangigkeit von den jeweiligen programmspezifischen Anlagen kann ein Kolloquium
vorgesehen sein. Gegenstand des Kolloquiums ist das Themenfeld der Abschlussprifung.
Das Kolloquium findet vor einer Kommission statt, der folgende Personen angehoéren:

1. Die oder der Betreuende der Abschlussprifung und ein weiteres prifendes
Mitglied gemaR § 6 Abs. 2,

2. oder die oder der Betreuende der Abschlussprifung und eine weitere vom
Prifungsausschuss bestimmte sachkundige beisitzende Person.

(2) § 9 Abs. 5, Abs. 6, Abs. 7 und Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 15
Bewertung der Module, Prifungen und Studienleistungen und Bildung der Noten

(1) Die Noten fur die einzelnen Prifungen gemal § 7 Abs. 2 werden von den jeweiligen
Prufenden festgesetzt. Fur die Bewertung der Prifungsleistungen sind folgende Noten zu
verwenden



1= sehrgut = eine hervorragende Leistung;

2= gqut = eine Leistung, die erheblich tber den durchschnittlichen

Anforderungen liegt;

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen

entspricht;

eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen

genugt;

5= nichtausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den
Anforderungen nicht mehr genugt

3 = befriedigend

4 = ausreichend

Zur differenzierten Bewertung einer Prifung kénnen einzelnen Noten um 0,3 auf Zwischen-
werte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.

(2) Bei der Bewertung durch mehrere Prifende und nicht tGbereinstimmender Bewertung
der Prufungen entscheidet der Priufungsausschuss im Rahmen der abgegebenen Noten.
Zur Ermittlung der Gesamtnote werden die Noten der Prifungsleistungen mit den ihnen
gemald programspezifischer Anlage zugeordneten Leistungspunkten multipliziert.

Diese Noten werden addiert und durch die Gesamtzahl der einbezogenen Leistungspunkte
dividiert.

Die so errechnete Gesamtnote lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5 einschlief3lich = sehr gut

bei einem Durchschnitt Gber 1,5 - 2,5 einschlieBlich = gut

bei einem Durchschnitt Gber 2,5 - 3,5 einschlieBlich = befriedigend
bei einem Durchschnitt Gber 3,5 - 4.0 einschliellich = ausreichend

bei einem Durchschnitt Uber 4,0 nicht ausreichend

Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalzahl hinter dem Komma
berucksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Besteht die
Abschlussprifung aus nur einer Prifungsleistung, so ist deren Note gleichzeitig die erzielte
Gesamtnote.

(3) Die programmspezifische Anlage kann eine andere Art der Benotung und Noten-
berechnung vorsehen.

§ 16
Versaumnis, Riicktritt, Tauschung, Ordnungsversto

(1) Eine  Prufungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn
Zertifikatsstudierende zu einem Prifungstermin ohne triftige Griinde nicht erscheinen oder
wenn sie nach Beginn der Prifung ohne triftige Grinde von der Prifung zurlicktreten.
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prufungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen
Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die fur das Versaumnis eines Priufungstermins oder fur den Rucktritt nach Beginn einer
Prifung geltend gemachten Grinde missen dem vorsitzenden Mitglied des
Prafungsausschusses unverzuglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
Erfolgen Versdaumnis oder RuUcktritt erstmals wegen Krankheit, so muss die
Prifungsunfahigkeit durch ein arztliches Attest nachgewiesen werden. Ab der zweiten
Krankmeldung im Studienverlauf ist ein amtsarztliches Attest vorzulegen oder ein
qualifiziertes Attest der behandelnden Arztin oder des behandelnden Arztes.



Letzteres muss Angaben zur Dauer der Erkrankung, zu Terminen der arztlichen
Behandlung, zu Art und Umfang der Erkrankung unter Angabe der von der Arztin oder vom
Arzt aufgrund eigener Wahrnehmung getroffenen Tatsachenfeststellung (Befundtatsachen)
sowie zur Auswirkung der Erkrankung auf die Prifung enthalten und fir medizinische Laien
verstandlich formuliert sein.

Die oder der Zertifikatsstudierende muss das Attest unverzuglich, d.h. ohne schuldhaftes
Verzdgern, spatestens bis zum dritten Tag nach dem Prifungstermin bei dem vorsitzenden
Mitglied des Prufungsausschusses vorlegen. Der Krankheit von Zertifikatsstudierenden
steht die Krankheit eines von ihnen allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedirftigen
Angehdrigen gleich. Werden die Grinde anerkannt, wird ein neuer Termin gern. § 18 Abs.
3 anberaumt.

(3) Versuchen Zertifikatsstudierende, das Ergebnis der Prifungsleistung durch Tauschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende
Prifungsleistung fur diese Zertifikatsstudierenden als mit "nicht ausreichend" bewertet. Als
Tauschungsversuch gilt auch die unmittelbare Zugriffsmoglichkeit Uber jegliche
elektronische Kommunikationsmittel wahrend der Prufungszeit.

Das gilt nicht flr Prafungen in virtueller Form, sofern die unmittelbare Zugriffsmdéglichkeit auf
elektronische Kommunikationsmittel Bestandteil der Prifung bzw. der Prifungsorganisation
ist.

Zertifikatsstudierende, die den ordnungsgemafen Ablauf der Prifung stéren, kdnnen von
den jeweils Priufenden oder AufsichtsfUhrenden von der Fortsetzung der Prufung
ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prifungsleistung als mit "nicht
ausreichend" bewertet.

(4) Entscheidungen nach Abs. 3 sind vom Prifungsausschuss den Zertifikatsstudierenden
unverzuglich schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.

(5) Ferner kann die Einschreibung von Zertifikatsstudierenden widerrufen werden, denen
zum zweiten Male beim Ablegen von Hochschulprifungen ein vorsatzlicher
Tauschungsversuch nachgewiesen wurde (§ 69 Abs. 4 HochSchG).

§17
Bestehen und Nichtbestehen der Zertifikatspriifung

(1) Die Zertifikatsprifung ist bestanden, wenn alle dem Zertifikat zugeordneten Module gern.
programmspezifischer Anlage bestanden sind. Die Zertifikatsprifung ist endgultig nicht
bestanden, wenn die Wiederholungsmoglichkeit einer Prifung erfolglos ausgeschopft
wurde.

(1a) Bei Zertifikatsstudien gemal’ § 2 Abs. 2 flihrt das erfolglose Ausschdpfen der bestehenden
Wiederholungsmaoglichkeiten eines Moduls zum Ausschluss des betreffenden Moduls, nicht
jedoch zum endgdiltigen Nichtbestehen der Zertifikatsprifung.

(2) Haben Zertifikatsstudierende ein Modul gern. programmspezifischer Anlage endgultig
nicht bestanden, erhalten sie hieriber einen schriftichen Bescheid mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Haben Zertifikatsstudierende die Zertifikatsprifung nicht bestanden, wird ihnen auf
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine zusammenfassende
Bescheinigung Uber die erbrachten Studien- und Prufungsleistungen ausgestelit.



§18
Wiederholung von Priifungen

(1) Prufungsleistungen, mit Ausnahme der Abschlussprifung und dem Kolloquium zur
Abschlussprifung, die nicht mindestens mit "ausreichend" bewertet worden sind, kénnen
zweimal wiederholt werden. Nahere Regelungen hierzu kdénnen in den
programmspezifischen Anlagen getroffen werden.

(2) Eine nicht bestandene Abschlussprifung kann nur einmal mit einem neuen Thema
wiederholt werden; Ausnahmen sind in der programmspezifischen Anlage geregelt. Falls
eine Frist zur Neuanmeldung vorgesehen ist, so ist diese in der programmspezifischen
Anlage geregelt. Die Rickgabe des Themas gemal} § 13 Abs. 5 Satz 3 ist ausgeschlossen.
Das Kolloquium zur Abschlussarbeit kann ebenfalls nur einmal wiederholt werden.

(3) Die Wiederholungsprufungen sind in der Regel im Rahmen der Prifungstermine des
jeweils folgenden Semesters abzulegen.

(4) FUr Wiederholungsprifungen kénnen zusatzliche Prifungstermine angeboten werden.
Absatz 2 bleibt davon unberihrt.

§19
Anerkennung und Anrechnung von Priifungs- und Studienleistungen

(1) An einer Hochschule erbrachte Leistungen werden grundséatzlich anerkannt. Hiervon
kann nur dann abgewichen werden, wenn durch den Prifungsausschuss wesentliche
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nachgewiesen und begrindet
werden. Bei Nichtanerkennung sind die Grinde der oder dem Zertifikatsstudierenden
schriftlich und mit Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. Die von der Kultusministerkonferenz
(KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Aquivalenzvereinbarungen
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen sind bei der
Anerkennung zu beachten.

(2) AuBRerhalb des Hochschulbereichs erworbene gleichwertige Kenntnisse und
Qualifikationen werden in einem Umfang bis héchstens zur Halfte des Zertifikatsstudiums
angerechnet. Die Gleichwertigkeit ist anhand des Niveaus der Kenntnisse und
Qualifikationen gemal EQR bzw. DQR und der Lernergebnisse bzw. Lernziele bezlglich
des Inhalts, des Umfangs und der Anforderungen zu prifen. Naheres bestimmt in
Grundsatzentscheidungen der zustandige Prifungsausschuss durch dokumentierten und
bekannt gemachten Beschluss.

(2a) Lerneinheiten/Weiterbildungsmodule des Zertifikatsstudiums, die bei einem der
Kooperationspartner erbracht werden, und die auf dem gleichen Curriculum basieren,
werden angerechnet.

(2b) In Kooperation mit berufsstéandischen Verbanden kénnen besondere Bestimmungen fur
die Anrechnung in den programmspezifischen Anlagen getroffenwerden.

(3) Die Entscheidung Uber die Anerkennung bzw. Anrechnung erfolgt auf Antrag durch den
zustandigen Prifungsausschuss. Dieser legt die naheren Kriterien dafir durch Beschluss
fest, sofern diese nicht bereits in verbindlichen Vereinbarungen festgelegt wurden. Der
zustandige Prifungsausschuss kann eine zum Studiengang gehdrende, qualifizierte
Person bestimmen, die Uber die Anerkennung bzw. Anrechnung entscheidet.

(4) Werden Leistungen anerkannt bzw. angerechnet, so werden Noten - soweit die
Notensysteme vergleichbar sind - Gbernommen und in die Berechnung der Gesamtnote
einbezogen. Auch Fehlversuche im Sinne von § 25 Abs. 3 Satz 4 und 5 HochSchG werden
Ubertragen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden"
aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen.



(5) Die Zertifikatsstudierenden haben die fur die Anerkennung erforderlichen Unterlagen
mit dem Antrag auf Zulassung vorzulegen. Die Anerkennung von Leistungen erfolgt sowohl
in fachlich verwandten Studiengéngen als auch in anderen Studiengangen auf Antrag der
Zertifikatsstudierenden.

(6) Die frihere Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungen durch
andere Hochschulen fuhrt nicht zur automatischen Fortschreibung der Anerkennung oder
Anrechnung; die Voraussetzungen werden von der Hochschule selbststandig gepruft.

(7) Die Anerkennung und Anrechnung auf Teile von Prifungsleistungen sind
ausgeschlossen. Die Anerkennung und Anrechnung auf einzelne Prufungsleistungen als
Teile von Modulprifungen ist ausgeschlossen, wenn dies zu einer individuellen Anpassung
des Prifungsverfahrens fur verbleibende Prifungsleistungen innerhalb eines Moduls flihren
wirde.

(8) Antrage auf Anerkennung und Anrechnung sind innerhalb des ersten Studiensemesters,
bei spaterem Erwerb innerhalb eines Semesters zu stellen.

(9) Die erstmalige rechtsverbindliche Anmeldung zur Erbringung einer Prufungsleistung
schliet den spateren Antrag auf Anerkennung bzw. Anrechnung derselben
Prifungsleistung aus. Dies gilt auch im Falle eines spateren Prifungsricktritts.

§ 20
nicht einschlagig

§ 21
Zertifikat

(1) Wenn die Teilnahmenachweise Uber den Besuch der Module vorliegen sowie die
erforderlichen Prifungsleistungen der Abschlussprifung bestanden worden sind, wird tber
die erfolgreiche Teilnahme am Zertifikatsstudium unverztglich, in der Regel innerhalb von
10 Wochen, ein Zertifikat ausgestellt.

(2) Das Zertifikat weist die einzelnen Module, die Zahl der Leistungspunkte, die Noten der
einzelnen Prifungsleistungen, das Ergebnis der Studienleistung, die Gesamtnote sowie
ggf. das Thema der Abschlussprifung aus.

(3) Das Zertifikat tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prifungsleistung erbracht
worden ist. Das Zertifikat ist von der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses
sowie ggf. der Dekanin oder des Dekans des beteiligten Fachbereichs sowie beteiligten
Kooperationspartnern zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Hochschule zu versehen.
Nahere Bestimmungen sind durch die programmspezifische Anlage mdéglich.

§ 22
Ungiiltigkeit der Prifungen

(1) Hat die oder der Zertifikatsstudierende bei einer Prifungsleistung getauscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushandigung des Zertifikates bekannt, so kann der
Prifungsausschuss nachtraglich die Noten fir diejenigen Prifungsleistungen, bei deren
Erbringung die oder der Zertifikatsstudierende getauscht hat, entsprechend berichtigen und
die Prifung ganz oder teilweise fur nicht bestanden erklaren. Die Prifenden werden vorher
gehort.

(2) Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Prifung nicht erfillt, ohne dass
die oder der Zertifikatsstudierende hierliber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst
nach Aushandigung des Zertifikates bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Prifung geheilt. Hat die oder der Zertifikatsstudierende die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht
erwirkt, so entscheidet der Prifungsausschuss.



(3) Der oder dem Zertifikatsstudierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
AuRerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zertifikat ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von zwei Jahren ab
dem Datum des Zertifikates ausgeschlossen.

§23
Einsichtnahme in die Priifungsakten

Die Einsichtnahme der Studierenden in die Prifungsakte wird durch die programspezifische
Anlage geregelt.

§24
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veroéffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der
Hochschule Koblenz in Kraft.

Koblenz, den 01.12.2025
Der Prasident der Hochschule Koblenz

Prof. Dr. Karl Stoffel



	§ 1
	Studiendauer, Studienaufbau und Umfang des Lehrangebotes
	§ 5 Prüfungsausschuss
	§ 6
	Prüfungs- und Studienleistungen
	§ 8
	§ 9
	§ 9a
	§ 10
	Projektarbeit
	§ 12
	Abschlussprüfung
	§ 14
	Bewertung der Module, Prüfungen und Studienleistungen und Bildung der Noten
	§ 16
	§ 17
	§ 18
	Zertifikat
	Ungültigkeit der Prüfungen
	Einsichtnahme in die Prüfungsakten
	Inkrafttreten


